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Hauptversammlung der Einhell Germany AG am 3. Juli 2026 

 

Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-

schlusses zum 31. Dezember 2025, Vorlage des Lageberichts für die Einhell 

Germany AG und des Konzernlageberichts für den Einhell-Konzern, des erläu-

ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Han-

delsgesetzbuchs (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2025 
 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen, da der 
Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen bereits am 28. April 2026 gebilligt und den Jahres-
abschluss damit festgestellt hat. 

§ 175 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sieht lediglich vor, dass der Vorstand die 
Hauptversammlung zur Entgegennahme u. a. des festgestellten Jahresabschlusses 
und des Lageberichts und bei einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme 
des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand 
der Hauptversammlung u. a. den Jahresabschluss, den Lagebericht, sowie bei einem 
Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den 
Bericht des Aufsichtsrats und – bei börsennotierten Gesellschaften – einen erläu-
ternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB hierüber zugänglich zu 
machen. 

Die der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen sind 
von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der Hauptver-
sammlung über die Internetseite https://www.einhell.com/HV2026 abrufbar. 

Landau an der Isar, im Mai 2026 
 
Einhell Germany AG 
 
Der Vorstand 
 
 


